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Toleranz und Intoleranz nnerhalb und außerhalb
der rche

Von Univerſitätsprofeſſor Ir Georg Reinhold Iu Wien.
In unſeren Tagen, das Schifflein Petri nicht durchAngriffe äußerer Feinde, ſondern auch durch Meinungsverſchieden⸗heiten innerhalb der Kirche elbſt ſtar hin und her geworfen wird,hat die Frage nach der Berech tigung, Notwenbigkeit und den Grenzender Toleranz eine große Be eutung. Vor kurzem erſchien eine aus—

führliche Darſtellung dieſer Frage aus der Feder des Profeſſorsder Moraltheologie und des Kirchenrechtes, Dr jur. 61 61 011
Artur Vermeerſch 8 3u Löwen.!) Das Werk behandelt dieſenGegenſtand auf Grund ſorgfältiger Forſchungen Iu ruhiger, ſach—licher Weiſe ſowohl nach ſeiner geſchichtlichen als auch nach der
prinzipiellen Seite und dürfte vielfach beruhigend und aufklärendwirken. Wir wollen die Hauptgedanken des intereſſanten Buches EV
möglichſter Kürze hier wiedergeben.

V  un die Spitze ſeiner Darlegungen ſtellt der Verfaſſer eine
Betrachtung Über die Toleranz des Heilandes elbſt, der auch
hierin unſer Vorbild ſein muß. Die Evangelien erzählen Uuns von
ſeiner Barmherzigkeit und Liehe gegen die reuigen Under, von
ſeinen Fränen Über Oie verhlendeten, hartnäckigen Juden, von den
Worten der Entſchuldigung, die CY gegenüber dem Pilatus geltenläßt, von der 3u Herzen gehenden Schilderung der uneigennützigenLiehe des barmherzigen Samaritans, von ſeinem Gehote der Feindesllehe und von einer unendlichen Geduld und Sanftmut im Leiden
und Sterben. Aber der Heiland indet auch Worte unerbittlichen
heiligen Zornes gegen phariſäiſche Byöswilligkeit und Heuchelei und
Woͤrte der Verdammung für alle jene, welche hartnäckig die Ein—
ladung zuu Teilnahme königlichen Hochzeitsmahl, NI den Gütern
des Reiches Gottes und zum gläubigen Anſchluß Aan die Heilspredigtſeiner Apoſtel zurückweiſen. Er iſt milde ohne Schwäche, nachſichtigohne Preisgabe der Wahrheit. Er will das geknickte Rohr nicht
vollends zerbrechen und den noch glimmenden Docht nicht vollends
auslöſchen, aber als Arzt der Seelen wendet auch ſchmerzendeMittel an, wenn milde Worte nichts fruchten.

Das iſt das Beiſ el unſeres Herrn, das jederzeit maßgebend
geweſen iſt für ſeine Kirche, aber auch die Richtſchnur ſein nuß Ar
die Toleranz m Leben des einzelnen.

Im Leben des einzelnen iſt die Toleranz jedenfalls not—
wendig im inne der Beherrſchung und Mäßigung der ſeeliſchen
Erregungen, welche durch widerwärtige Erlebniſſe hervorgerufen
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werden. Wenn nan unſeren Anſchauungen widerſpricht, unſere Pläne
durchkreuzt, Unſere Wünſche bekämpft, wenn Angriffe auf unſere fef

egründeten Ueberzeugungen oder auf unſere Ehre und unſeren guten
Namen erfolgen, wenn unſere Liebe mit Undank vergolten wird,
dann erwachen Kummer, Niedergeſchlagenheit, Furcht, Ungeduld und
Zorn I unſerem Herzen. ——

＋

— bedarf 6 dann der Selbſtbeherrſchung,
damit die Gerechtigkeit und die Nächſtenliebe nicht verletzt werden.
Sie iſt eine Forderung unſerer Religion, welche uns allen perſön⸗—
lichen Haß verhietet und wahrhafte Liehe gegen alle Men chen, auch
gegen die Fremden, die Feinde und die Irrenden, Zul Pflicht macht.
Etwas Menſchenkenntnis wird Uns leicht zuu Anerkennung der Uumn⸗
günſtigen Umſtände führen, durch deren Einfluß Oft die Seelen mit
Vorurteilen gegen die wahre Religion erfüllt und ihr entfremdet
werden. Es gibt freilich Iu Leben der einzelnen auch eine perſhn⸗
liche Toleranz, die keine Tugend, ſondern Schwäche ſt weil ſie aus
einer gewiſſen angeborenen Gutmütigkeit, ſorgloſen Gleichgültigkeit
und ſelbſtſüchtigen Bequemlichkeit hervorgeht. Die wahre tugendhafte
Toleranz muß verbunden ſein mit der entſchiedenen Stellungnahme
Uu das Wahre und Gute; ſie iſt milde und nachſichtig gegen die
Perſon des Irrenden, aber niemals gegen den Irrtum Das
gilt mn erhöhtem Maße von ſolchen Perſonen, die durch ihre tel
lung auch Au andere verantwortlich ſind, wie 6 bei Eltern, Dienſt—
gebern und Vorgeſetzten der Fall iſt Die wahre Toleranz wird Auch
nicht dadurch verletzt, daß ir denen, die Uuns durch Verwandtſchaft,
Nation der Religion näher als andere ſtehen, II erſter Linie unſere
helfende Liebe entgegenbringen.

Während die Toleranz des einzelnen mehr perſönlicher Natur
ſt, hat die Toleranz der obrigkeitlichen Gewalten einen mehr ſach
lichen Charakter. Vermeerſch behandelt zuerſt die kirchliche, dann Oie
bürgerliche oder ſtaatliche Toleranz.

Bei der lirchlichen Gemeinſchaft läßt ich die Toleranz
nach einer dreifachen Richtung ins Auge aſſen, nach ihrer Lehre,
ihrer Regierung und ihrer Ausbreitung.

Hinſichtlich der Lehre kann 68 V der Kirche keine Toleranz
geben. —  —  — Glaubenslehre beruht auf göttlicher Offenbarung, die
nicht trren und nicht täuſchen ann. Das Tolerieren auch eines
einzigen der göttlichen Offenbarung widerſprechenden Satzes wäre
eine Beleidigung der göttlichen Wahrhaftigkeit und Heiligkeit. Auch
auf dem natürlichen Gebiete in Wahrheit und Irrtum unverſöhn—
liche Gegenſätze, die durch keinerlei tolerante Behandlung überbrückt
werden können. Wer indifferent ſein vollte hinſichtlich der Wahrheit
oder Unwahrheit einer vergangenen geſchichtlichen Tatſache oder hin-⸗
ſichtlich der Wahrheit oder Unwahrheit eines gegenwärtigen Tat.
beſtandes M Naturbereiche, der würde ich außerhalb der menſchlichen
Vernunft ſtellen. Auch diejenigen, welche die Exiſtenz von feſtſtehenden,
abſoluten Wahrheiten leugnen, ſetzen 8 als gewiß und als wahr
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voraus, daß 8 keine feſtſtehende Wahrheit gibt (S August. 80li—
1oqu 2, Um mehr gilt dies Inhalt göttlicher Offen
barung. Hier iſt auch keinerlei Eklektizismus möglich, keine Verſchmel—
zung mit anderen Beſtandteilen rein menſchlichen Urſprunges, keine
Unterſcheidung zwiſchen grundlegenden und minder wichtigen Wahr  —
heiten.

Die Intoleranz u der Kirchenlehre muß auch mn der Kirchen—
zucht Ausdruck kommen. Um das depositum Hei unverſehrt
3u bewahren, wird die 1 jeden Angriff darauf abwehren nd
dort, Milde nicht ausreicht, auch Strenge anwenden, die bi zur
Ausſchließung Aus kirchlichen Gemeinſchaft gehen kann. Ohne
dieſe Intoleranz waäre die Kirche keine Lehrerin und Führerin mehr
ſie würde aufhören die Geiſter nd Herzen 3u vereinigen, eine Ge⸗
inſcha 3u bilden, und damit überhaupt ihre Daſeinsberechtigung
verlieren. Vom Jahrhundert An hat die Kirche auf die Irrlehre
auch zeitliche Strafen geſetzt und zwar Gefängnis, Einziehung de
Vermögens, die Erklärung der Ehrloſigkeit und die geſetzliche Un
fähigkeit, Aemter 3u bekleiden IN jenen Zeiten, die atholiſche
Religion die Grundlage der Geſellſchaft bildete, erſchien eine irr⸗
gläubige Partei als aufrühreriſ Auf die ſubjektive Ueberzeugung
und den QAuben der einzelnen onnte man keine Rückſicht
nehmen. Uch eute ümmern ſich die Richter nicht um die ſubjek⸗
tiven Anſchauungen olcher welche in der Ueberzeugung, azu Aus
natibnalen oder anderen Gründen berechtigt oder ver ſein,
Handlungen begehen, die Unter das Strafgeſetz ſfallen Die Orde
uUng, daß die Geſetze nur für jene verbindlich eien, die ſich ihnen
mit innerlicher Ueberzeugung unterwerfen, würde die öffentliche Gewalt

guten Glauben des einzelnen abhängig machen nd zur An
archie ühren Die 5ona fides, die wir heute ſo als Entſchul
digungsgrun anführen, hatte übrigens mM jenen Zeiten viel weniger
Wahrſcheinlichkeit für ſich Heute werden ogar die Grundlagen der
Religion angezweifelt, die verſchiedenſten Religionen und Kulte be⸗
ſtehen unter öffentlicher Anerkennung nebeneinander, Einwürfe dringen
von allen Seiten Unſer Ohr, Unwahrheiten werden über die
Kirche und ihre Lehre verbreitet, die Glaubensloſigkeit umgibt ſich
mit dem Schein der Wiſſenſchaft Uunter olchen Umſtänden iſt CS
begreiflich, daß viele Im Glauben wankend werden. Anders war eS
Iun den alten Zeiten, In Europa die einzige chriſtliche Lehre
beſchränkt herrſchte die Wiſſenſchaft In ihrem Dienſte ſtand und
das öffentliche Leben ſich nach ihr orientierte.

Die Strafgewalt der Kirche, welche auf die Bekehrung der
Irrenden und auf den Schutz der Treugebliebenen abzielt, erſtreckt
ſich aber nicht auf die Verhängung der Todesſtrafe. Die entgegen—
geſetzten Anſchauungen einzelner Theologen, welche der Kirche auch
das jus gladii zuſchreiben, hält Vermeerſch für unrichtig. Die wahre
Tradition, welche n den Sammlungen des Kirchenrechtes nieder—
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gelegt iſt, ſchreibt der Kirche UL das Recht 3u, zur Durchführung
ihrer heilenden und ſchützenden Miſſion Strafen verhängen, die
einen unheilbaren Schaden verurſachen, und als Strafe die
Exkommunikation anzuwenden. Die Staatsgewalt allerdings kann
zur Wahrung der unumgänglich notwendigen ſozialen Ordnung auch
zum äußerſten Mittel, zur Todesſtrafe, greifen. Die Kirche dagegen
hat die Aufgabe, die Seelen 3u retten, wobei aber Gewalt niemals
Erfolge bringen kann. „Weit Qdvon entfernt, Schrecken 3u verbreiten,
hat die Kirche überall An das eine Ziel, Ie 3u erwecken; ſie
braucht nicht das menſ

5 Gefühl rächender Gerechtigkeit 3u be
friedigen, ondern muß vielmehr die weit er ſtehenden egriffe
der Milde, Erbarmung und Verzeihung zur Geltung bringen. Der
beſondere Wert und die Selbſtändigkeit der eele, die der 2
anvertraute Aufgabe der übernatürlichen Heiligung ſpornt die Kirche
3u einer viel perſönlicheren Tätigkeit 0 als der Q ſie ausübt.
Die Todesſtrafe, deren Tdiſche Wirkung nicht mehr gutzumachen iſt,
entſpricht nicht der mütterlichen Liebe, welche die Kirche jedem ihrer
Kinder widmet. Grauſame Ittel würden chlecht 3u der Milde
paſſen welche das Kreuz predigt, und eS waäre uns durchaus kein
freudiger Anblick, wir Unter der Schar derer, welche der Kirche
dienen, auch Häſcher und Henkersknechte ehen müßten.“

Bei der Ausbreitung der Kirche durch das Apoſtolat iſt ſie
nicht verfolgungsſüchtig. Sie weiß, daß ihre erſten Apoſtel dereinſt
als Lämmer Unter die Wölfe geſandt wurden. Sie erhielt von
I  U den Auftrag, 3u lehren und die Sakramente 3u penden,
nicht aber Gewalt anzuwenden. Nach kirchlicher ehre iſt S auch
unerlaubt, die Kinder der Ungläubigen den Willen ihrer
Eltern 3u taufen.

Hinſichtlich des Verhaltens der Staatsgewalt. In Sachen der
religiöſen Toleranz unterſcheidet Vermeerſch drei Perioden, von denen
die E* bis zur kirchlichen Umwälzung Im Jahrhundert, die
zweite bis zur franzöſiſchen Revolution, die dritte bis zur Gegen—
war reicht.

Für die 2 — dieſer Perioden legt Unſer Verfaſſer folgende Er  2
wägungen voVL. Bei der Chriſtianiſierung des römiſchen Reiches ent  5
ſagten die römiſchen Kaiſer keineswegs den abſolutiſtiſchen Ueber
lieferungen, An welche ſich die Zeitgenoſſen gewöhnt hatten. Oie
konnten nicht mit einem Schlage eine rage reſtlos löſen welche ich
ihre Vorgänger überhaupt nicht geſtellt hatten, die rage nach den
Grenzen ihrer acht Zum erſten Male ſollten zwei durchaus elb
ſtändige Geſellſchaften nebeneinander Im ſelben Reiche beſtehen, eine
religiöſe und eine politiſche Geſellſchaft. In dieſer Zeit mußten N

türlich viele Uebergriffe der Staatsgewalt auf das religiöſe Gebiet
vorkommen, ohne daß dabei der Gedanke einer widerrechtlichen NA.
matzung zugrunde lag, und die Kirche onnte damals ihrer
völligen politiſchen Ohnmacht einen Widerſpruch dagegen erheben.
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Schon von Konſtantin denken die chriſtlichen Kaiſer daran, auch
die ihrer errſcha zu Unterſtellen. Sie en mn der reli⸗
giöſen Einheit eine Sicherung für die ſtaatliche Einheit, die Recht
gläubigkeit ſoll auch den Bürgerſinn ſtärken Sie wollen indes die
Bekehrung nicht unmittelbar durch Gewalt erzwingen. Sie wenden
ſich weit mehr den Bekehrungseifer der Jrrgläubigen als
den Irrglauben ſe Die Aechtung trifft vor allem beſtimmte Sekten,
we  E eine wirkliche Gefahr für den öffentlichen Frieden geworden
ind Ihre Geſetze ſind dem Wortlaut nach viel furchtbarer als un
der Ausführung. Da dieſe Geſetze von den Fürſten ganz QAus eigenem
Antrieb erlaſſen wurden, räg die 1 dafür keine Verantwortung.
Al ſpäter Auch Im Abendlande gewiſſe Sekten für die geſellſchaft
liche Ordnung gefährlich wurden, erho ſich Qus den Laienkreiſen
ſelbſt das Verlangen nach ihrer gewaltſamen Unterdrückung. Anfangs
leiſteten die kirchlichen Kreiſe dagegen Widerſtand. ber derſelbe ieß
immer mehr nach, Ende des 12 Jahrhunderts gänzlich
aufzuhören, und IM 13 Jahrhundert galt die gewaltſame nter
drückung der Irrlehrer als allgemeiner rundſatz. Kaiſer Friedrich II
eſtimmte Ii einer Konſtitution vom Jahre 1224 daß die Todes  —
ſtrafe für verhärtete und rückfällige Jrrgläubige IM Feuertod beſtehen
olle Dieſes Recht galt mn Europa bis zur kirchlichen Umwälzung
de Jahrhunderts, erſt ſtit dem Jahrhundert gänzlich

verſchwinden. Mit der Todesſtrafe wurden nuLr jene Glaubens—
irrungen atſã verfolgt, welche ich Uunter den großen Maſſen
ausbreiteten, dort religiöſ Anarchie hervorriefen nd dadurch Kirche
und Geſellſchaft von Grund AQus umzuſtürzen und vernichten
rohten.

Der Zweck der ſtrengen Beſtrafung war nicht die Unterdrückung
der Gewiſſensfreiheit, ſondern der Schutz der ſozialen Ordnung. Die
Strenge der Strafen muß nach den Sitten jener Zeit beurteilt
werden. Auch für viele andere Verbrechen, welche weit weniger als
der Jrrglaube die mittelalterliche Geſe

90 aufregten, war die bdes  2  2
ſtrafe feſtgeſetzt Heutzutage erſcheinen un dieſe Strafen als über⸗
trieben und al barbariſch, aber für die damaligen Verhältniſſe Qaren
ſie angemeſſen und notwendig (Paulſen Auch Unſere gegenwärtigen
Zuſtände nd Einrichtungen werden von ſpäteren Generationen anders
beurteilt werden als UW ſelbſt ſie jetzt beurteilen. Einſt wird viel
leicht der Tag kommen, die in Waffen ſtarrenden Armeen der
Völker nicht mehr begriffen, wo die Kriege als Dummheit und Ver
brechen erſcheinen werden und man Tränen ber die Millionen
Unſchuldiger vergießen wird, welche dGus nationalen Gründen auf
den Schlachtfeldern gefallen in Die Flut der Ereigniſſe hat jene
mittelalterlichen Einrichtungen fortgeſchwemmt und die Scheiterhaufen
ausgelöſcht. Wenn ir auch ohne Bedauern von ihnen ſcheiden nd
ihre Wiederkehr nie und nimmer wünſchen, ſo brauchen wir ſie doch
nicht als völlig unentſchuldbar 3u verdammen.
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Die Beſtrafung traf amals allerdings den religiöſen Irrtum
ſich und nicht bloß die verbrecheriſchen Ausſchreitungen, die ETL

Zur Folge 0  E Während heutzutage nur äußerlich vollendete
Verbrechen ſtraft, trafte man damals ſchon die öffentlich bekundete
innere Geſinnung. Do man auch damals bei der Beſtrafung
der Irrlehre hauptſächlich Rückſicht auf den geſe
feindlichen Charakter derſelben und darauf, daß ſie zugleich als Staats
verbrechen galt. Die Todesſtrafe wurde ganz allein Qus weltlichen
Gründen ausgeſprochen nd vollzogen. Nichts hinderte die Kirche
anzuerkennen, daß eine und dieſelbe verbrecheriſche Tat als bürger⸗

Verbrechen eine Uhne verdiene, die ſie ihres religiöſen
Charakters niemals gefordert haben würde Das dem kirchlichen
Richter vorgeſchriebene Gnadengeſu an die weltliche Behörde, welcher
die überwieſenen und hartnäckigen Irrlehrer ausgeliefert wurden,
diente, wenn (S auch keinen anderen Erfolg hatte, wenigſtens dazu,
klarzuſtellen, daß jene Strafe vom weltlichen Gerichte ausging, nd
(S wurde dadurch der Beſtrafung die rein religiöſe Begründung
genommen.

Heutzutage iſt der Jrrglaube nicht mehr m dem Grade wie
ehedem für die Geſellſcha gefährlich, weil ſich die liche Ge  —
ſe nicht mehr auf eine einheitliche religiöſe Grundlage
„Wenn demnach die ozialen Verhältniſſe einer beſtimmten Zeit not
wendig 7. um das rühere ſtrenge Verfahren 3u erklären nd
U begründen, ˙ kann der Katholik ebenſogut Vie der Ungläubige
behaupten, daß heute der Irrglaube nicht mehr mit dem ode be
ſtraft werden darf. Angeſichts der Milderung der Sitten und der
völlig geänderten Denkweiſe önnen. wir ſe vorausſehen, daß dieſe
Strafe niemals mehr angewendet werden wird, und wir können
0  er ſolchen fernerhin ungerechten und unverdienten Strafen für
immer Lebewohl agen

Vom Anfang des Jahrhunderts an verlor da Inquiſitions⸗
gericht als ſtrafrichterliche Behörde beider Gewalten, der Kirche und
des Staates, immer mehr Bedeutung. Der Verlauf der ⁰
genannten Reformation bewies, daß die rauhen Sitten der früheren
Zeiten auch den von der katholiſchen Kirche losgetrennten Kreiſen
anhafteten. Die religiöſe Intoleranz der Machthaber kehrte ſich jetzt

die Katholiken und eme Ueberſchreitung der rechten Schranken
Wwar hier Um ˙ leichter möglich, als der proteſtantiſche Landesfürſt

keinerlei höhere religiöſe Autorität gebunden war, ondern nach
eigenem rmeſſen vorgehen konnte Wenn nicht ſelbſt die 3
glaubenden Punkte des ſich beſtändig ändernden Glaubensbekennt⸗
niſſes eſtſtellte, 1 ließ ſich von dem Glaubenslehrer beeinfluſſen,
der ihm gerade gefie Wie man damal  8 und m der Folgezeit auf
reformatoriſcher Seite die Katholiken vorging, dafür bringt
Unſer Utor verſchiedene Beiſpiele AMus England, Dänemark, Schweden,
Qus der Schweiz, den Niederlanden und Aus Amerika.
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Als da religiöſe Zerwürfnis In der Chriſtenheit unheilbar
ſchien, hat eS in der ⁷ nicht NI weitblickenden Geiſtern gefehlt,
welche die praktiſche Notwendigkeit hervorhoben, einen modus VI-
vendi gegenüber den Andersgläubigen 3u finden. Neben der katho⸗
liſchen Lehre von der oleranz erhob ich bald der laubensſatz
von der bürgerlichen oleranz. Die verſchiedenſten Gründe wurden
dafür ins Feld eführt Man berief ſich auf die Schwierigkeit, die
wahre Religion feſtzuſtellen, auf die Unzuſtändigkeit der Staats
gewalt Iun dieſer Beziehung, auf den el der Milde und Sanftmut
des Chriſtentums, auf ott ſe der die verſchiedenen Anſichten
Uldet und C5 zuläßt, daß die einzelnen Menſchen Urch den bloßen
Gebrauch der Vernunft 3u verſchiedenen Religionsbekenntniſſen E
langen, auf die Tatſache, daß ſich die innere Ueberzeugung nicht
erzwingen laſſe; ferner auf die Ausſchreitungen und Greueltaten,
we durch die Intoleranz herbeigeführt wurden, auf die Uten
Folgen der Irrlehren auch für die ahre Religion indem
dieſe dadurch 9 wird, ihren Eifer 3u verdoppeln und ihre
Beweiſe 3u verſchärfen

Es iſt jedoch klar, daß ich alle dieſe angeführten Gründe
gegen die aggreſſive, gewalttätige Form der Intoleranz geltend machen
laſſen, keineswegs aber eine prinzipielle Gleichwertung der verſchie
denen Religionsbekenntniſſe als notwendig erweiſen. ede wahre
Ueberzeugung ſchlie naturgemäß die Neigung zur Abwehr der ent
gegengeſetzten Anſchauungen n ſich; nUuL der Irrtum nd der Zweifel
in von (tur Qus Zur Indifferenz und zur allſeitigen Toleranz
geneigt. Uebrigens hat die bürgerliche Toleranz das goldene Zeit⸗
14¹ nicht herbeigeführt, welches ſie verhieß, der Streit brach nach
anderen Richtungen wieder Qus nd auf die Jrrgläubigen ſind die
Ungläubigen gefolgt.

Di  98 gilt vor allem für die Zeit nach der franzöſiſchen C
lution, welche m der „Erklärung der Menſchenrechte“ — Auguſt
1789) die Grundſätze aufſtellte: ＋

Der Menſch darf alles tun, was
nicht vom Cſe verboten iſt, nd das Geſetz kann NUL verbieten,
WwS der menſchlichen Geſellſcha oder der Freiheit der Bürger ſchadet
Niemand darf ſeiner Ueberzeugungen (auch nicht x ſeiner
religiöſen Ueberzeugungen) beunruhigt werden, C8 ſei denn, daß die
Kundgebung derſelben die öffentliche, vom Geſetze beſtätigte Ordnung
Or  40 An die Stelle der Freiheit des Glaubens trat allmählich die
hrankenloſe Freiheit des Unglaubens und 5 wurde ſorgfältig darauf
geachtet, daß nichts dieſe Freiheit des Unglaubens Ore Es kam
aber bald ſo weit, daß chon in den Erfolgen eines religiöſen
Bekenntniſſes eine olche Störung erblickte. Das Wort Gambettas
wurde um Kampfruf: „Der Klerikalismus iſt der Feind!“ Dieſes
Wort bedeutet hier nicht den übertriebenen unrechtmäßigen Einfluß
und die drückende Herrſchaft der Geiſtlichen, ſondern die katholiſche
Kirche ſelbſt an die Stelle ihres ruhmreichen und volkstümlichen
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Namens man ein Wort für E

＋ 7 das ſich der Unbeliebtheit
erfreut Die Streitigkeiten wiſchen den einzelnen chriſtlichen eli
gionsgemeinſchaften raten ſeither zurück vor dem heftigen Kampfe
zwiſchen Religion und Unglauben, deſſen wütendſte Phaſe man vor
kurzem n Frankreich und Portugal chen konnte Wie der Sozialiſt
orel eingeſteht, ekam man beſonders die Ordensgeiſtlichkeit, In
der nicht ganz unbegründeten Annahme, daß die Weltgeiſtlichen allein
nicht ausreichen würden, den Katholizismus wirkſam aufrecht 3u
erhalten.

Zum beſpri Vermeerſch noch die Intoleranz, welche
die katholiſche I angeblich durch ihre unabänderlichen Dogmen
gegenüber der freien, vorausſetzungsloſen Wiſſenſchaft betätigt. Den
Hinweis darauf, daß eine wirkliche Tatſache oder Wahrheit Im Bereich
der Naturordnung niemals mit irgend einem Ogma In Widerſpruch
tehen kann und daß die Katholiken von jeher ſich auch die
profanwiſſenſchaftliche Forſchung große Verdienſte erworben aben,
hält Vermeerſch für nicht ganz ausreichend, weil von der Gegenſeite
behauptet wird, daß gerade durch Irrtümer hindurch und durch
wiederholte, wenn auch vergebliche Verſuche die Wahrheit erſt 9e·
funden werde, und weil der atholiſche Gelehrte nicht bloß von den
Ausſprüchen des unfehlbaren Lehramtes, ondern auch von den De
reten anderer, nicht unfehlbarer kirchlicher Autoritäten abhängig ſei;
auch ſeien die katholiſchen Forſcher auf profanwiſſenſchaftlichem Ge
biete vielleicht nicht infolge, ſondern trotz ihres katholiſchen Glaubens

ihren Erfolgen gelangt. Es muß zugegeben werden, ſagt Ver
meerſch daß dem katholiſchen Gelehrten durch das ogma eine
ewiſſe Behutſamkeit, Vorſicht und Bedächtigkeit des Vorgehens auf
erlegt iſt Aber anderſeits ind auf Seite der Männer der freien
Wiſſenſchaft auch Uebereilungen und Irrtümer möglich und man
kann der V nicht zumuten, ſich von vornherein vor jedem an

geblichen Reſultate der Wiſſenſcha 3u verbeugen. Durch Uebereilung
haben ſich die Menſchen auch onſt ſchon weit mehr Nachteile Iu⸗
gezogen Als durch bedachtſames Handeln. Außerdem bilden die Ge
lehrten keine ge

Oſſene Körperſchaft, ondern jedem beliebigen te
eS frei, ſich einen Gelehrten nennen. Trotz aller Hochſchätzung
des unerſetzlichen ertes der Wiſſenſchaft muß man Ugeben, daß
68 noch andere, öhere Güter der enſ

Cl gibt, hinter denen Im
Konfliktsfalle das wiſſenſchaftliche Forſchen zurückſtehen muß, ſo zUum
Beiſpiel die unabweisbaren Intereſſen der Familie, des Staates oder
der Re  ege „Auch die Gelehrten entziehen der Wiſſenſchaft
manche Zeit, dieſe unächſt den Intereſſen ihres Hauſes, Hrer
Familie 3u widmen. Kein QQ wird den Erfolg eines Krieges oder
einer Schlacht in Frage ſtellen, ein wiſſenſchaftliches Unternehmen
3u fördern. Der Richter Aber, der einen Gelehrten mn Verdacht hat,
wird ihn ohne Zögern Aus ſeinem Arbeitszimmer herausholen. Die
ranzöſiſche Revolution ſchickte Lavoiſier auf das Schafott und die

„Theol.⸗-prakt Quartalſchrift“ 1914 51
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Parteiwut der franzöſiſchen Freimaurer zeigte ſich unfähig, eine
Kloſterbibliothek gu verſchonen.“ Wenn alſo auch in außerkirchlichen
Kreiſen die Wiſſe zuweilen zurücktreten muß hinter den Q.  Inter  2
en der Familie, des Vaterlandes, der ſtrafenden Gerechtigkeit, 10
ſelbſt der politiſchen Leidenſchaften, a allein der Glaube, der
die unentbehrlichen Güter der Seele 3u ſchützen hat, auch nicht das
geringſte er von der Wiſſenſchaft fordern dürfen?

Eine wirkſame Behinderung der freien orſchung durch die kirch
lichen Dogmen iſt übrigens auch deshalb unmöglich, weil
die außerkirchlichen änner der Wiſſenſcha jene Dogmen vollkom—
men ignorieren und gewiß nicht ſo viel Rückſicht auf die 2—1
nehmen, daß ſie dieſer zuliebe die Reſultate ihrer Forſchungen geheim
halten. Gerade beim gläubigen Katholiken iſt ferner eine ewiſſe Ob⸗
jektivität und Vorurteilsloſigkeit zu erwarten, weil EL AQus der Feſtig
keit ſeiner gläubigen Ueberzeugung die vo Ruhe ſchöpft welche 3u
einer unparteiiſchen Prüfung erforderlich iſt Kein Schlußergebnis
kann ihn beunruhigen, denn eines vermag eine Religion 3u erſchüttern,
die beſſer verſtanden, aber niemals Lügen geſtraft werden kann.
„Die höheren Grundſätze, welche ihm ſein Glaube einflößt, laſſen
ihn ſelbſt Arbeiten übernehmen, deren Früchte andere ernten
werden: ſie mildern jede fieberhafte Jagd nach perſönlichem Erfolg,
die für die Ahre Wiſſenſchaft eine ⁰ verderbliche Beraterin iſt
Da Gehirn des Gelehrten kann ſich nicht wie ein mechaniſches Be
obachtungswerkzeug von allen ſtörenden Einflüſſen frei halten. Ul
der Gelehrte bleibt Menſch ſeine größten Feinde ſind emne Ein⸗
bildungskraft und ſeine Leidenſchaften. Die Religion aber hilft ihm,
dieſe eiden 3u beherrſchen. Wenn das Dogma ein Gewicht iſt, E
wirkt CS doch nach Art des Ballaſtes, den Qus dem Schiffe
entfernen gefährlich iſte Auch mn jenen Entdeckungen der Wiſſenſchaft,
welche unſere Anſchauungen vom Alter und von der Bewegung der
Himmelskörper abgeändert haben, Tblickt Vermeerſch einen Wider—
ru die Religion, ondern nuLr neue Quellen des Fort
ſchrittes, inſofern ſie uns beſſer erkennen laſſen, u welcher Weiſe der
El Gottes bei der Abfaſſung der heiligen Schriften mitgewirkt
hat, und inſofern die Theologen daraus gelernt haben, mit
äußerſter Vorſicht jene Gebiete behandeln, welche die menſchlichen
Wiſſenſchaften berühren. „Noch keine Entdeckung hat ott oder das
Eingreifen Gottes überflüſſig gemacht; alle laſſen uns ott in ſeinem
Werke noch bewunderungswürdiger erſcheinen.“

Der Glaube an Autoritäten ſt dem Menſchen naturgemäß und
eine notwendige Ergänzung ſeines Wiſſens Den weitaus meiſten

unſerer Erkenntniſſe nehmen wir durch den Glauben die
Ausſagen anderer n uns auf Auch die Wiſſenſcha bemüht ſich
Quben denn jeder elehrte wünſcht, Glauben 3u nden
Die menſchliche Wiſſenſchaft und der Glaube, mag EL göttlich oder
men ſein, ſind geſchaffen, Um ihr Licht 3u vereinigen. Ur durch
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Unſere Schuld und durch unſeren ißbrau können ſie ſich behindern
und iderſprechen Nicht Glaube, nicht Wiſſe iſt daran,
ſondern wir, die wir allzu ne agen „ich Qube oder „ichweiß“. Niemals kann der Fortſchritt der Menſchheit in einer Tren⸗

beſtehen, die ihr entweder den Glauben oder die Wiſſenſcha
nehmen Urde Eine Trennung iſt auch undurchführbar. Die
Wißbegier unſeres Geiſtes iſt 3u ebhaft, als daß ſie ſich wie ern
leiner chineſiſcher Fuß einzwängen ließe, und die Welt den
Glauben zurückweiſt, verfällt ſie dem Aberglauben. Wir lehen
mit dem Satze des Verfaſſers: „Wünſchen wir der Wiſſenſchaft die

ihr zukommende Bewegungsfreiheit und dem Glauben das
ganze ihm gebührende Anſehen! Da wir doch ſo oft ver ſind,
den Menſchen glauben, wollen wir nicht Unter dem Vorwande
der Wiſſenſchaft und der wiſſenſchaftlichen Freiheit ott zu glauben
uns weigern und nicht von vornherein einen Glauben verwerfen,
der ſich rühmt, von ott ſelbſt geoffenbart ſein!“

Zum Jubeljahr derl Jeſu —
Von Aug Sträter in Exaten Holland).

Am Auguſt dieſes Jahres ſind hundert Jahre ſeit der völ
gen Wiederherſtellung der Geſellſchaft V

eſu vergangen. Nach der
Aufhebung 1773 ſie dreißig V  Q  ahre lang n Weißrußland ein
kümmerliches en gefriſtet. Im Jahre 1804 wurde ſie für das
Königreich beider Sizilien wieder eſtätigt; aber eS Querte noch
zehn V  ahre, bis das Breve der Aufhebung zurückgenommen wurde
Beantworten wir zunächſt die Frage, weshalb Klemens XIV einem
durch päpſtliche Bullen beſtätigten Tden, der 200 Jahre lang m
faſt allen Ländern des Erdkreiſes ſegensreich gewirkt hatte und über
22.000 Mitglieder zählte, durch das Breve vom Auguſt 1773
den Todesſtoß gab

War der Orden nicht mehr zeitgemäß? Seine Tätigkeit be
ſtand nach wie vor m der Leitung von Erziehungsanſtalten und
Gymnaſien, mn der Abhaltung von Miſſionen und Exerzitien, Im
Beichthören und Predigen, n der Verteidigung der katholiſchen
Lehre und der Autorität des Papſtes durch Wort und Schrift.
Alles dieſes war gewiß noch zeitgemäß Ende des V  he
hunderts, die falſche Aufklärung den katholiſchen Glauben
vernichten drohte.

Zur ſelben Zeit m den auswärtigen Miſſionen von
Amerika, Aſien und Afrika Quſende Aus der Geſellſchaft V

.

eſu ätig
War * etwa zeitgemäß, den Millionen bekehrter Heiden mit einem
Schlage ihre Seelſorger gewaltſam fortzuſchleppen? Nein, von ſeiten
des Ordens ſelbſt lag kein Grund zur Aufhebung vor Trotzdem
wurde der gezwungen, den den aufzuheben. Von wem?
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